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Auf Grund des 8 3 Absatz 4 Satz 1, 2 Nummer 3 und Absatz 5 sowie in Verbindung mit §
15 Absatz 6 Satz 1 des Dingegesetzes vom 9. Januar 2009 (BGBI. | S. 54, 136), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2017 (BGBI. | S. 1068) geandert worden
ist, in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 3 und 4 der Verordnung Uber
die Anwendung von Dingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln nach den.Grundséatzen der guten fachlichen Praxis beim Diingen
(Dungeverordnung) vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S. 1305) verordnet der Senat:

§1
Geltungsbereich und Ziel

(1) Diese Verordnung regelt erganzend zur Diingeverordnung und unter Beriicksichtigung
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und
eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung) zusatzliche Anforderungen bei der
Anwendung von Dungemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flachen zum Schutz der Gewéasser
vor Verunreinigung durch Nitrat.

(2) Ziel der Verordnung ist die Reduzierung landwirtschaftlicher Nahrstoffeintrage in
belasteten Grundwasserkdrpern durch Nitrat.
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(3) Diese Verordnung dient dartiber hinaus auch der Umsetzung der unionsrechtlichen
Vorgaben der Richtlinie 91/676/EWG™.

FuRnoten

1 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der
Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABI. L
375 vom 31.12.1991, S. 1), die zuletzt durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 (ABI. L
311 vom 21.11.2008, S. 1) gedndert worden ist.

§2
Begriffsbestimmungen

Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Begriffsbestimmungen gemal 8§ 2 der
Dungeverordnung entsprechend.

8§83
Raumlicher Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur landwirtschaftliche Flachen innerhalb des Gebietes eines
Grundwasserkdrpers nach 8§ 13a Absatz 1 Satz,1 Nummer 1, 2 oder 3 der
Dungeverordnung, das nach dem Verfahren des Abschnitts 2 der AVV Gebietsausweisung
ermittelt wurde (mit Nitrat belastetes Gebiet). Die in einem mit Nitrat belasteten Gebiet in
den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven liegenden landwirtschaftlichen Flachen
sind in den Anlagen 1 und 2, die Bestandteil dieser Verordnung sind, als Feldblocke
gekennzeichnet.

(2) Den Angaben der Anlagen 1 und 2 liegt der Stand der Feldblécke vom 26. Juni 2020
im Sinne von 8 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Verordnung tber die Durchfiihrung von
Stutzungsregelungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS-
Verordnung) vom 24. Februar,2015 (BGBI. | S. 166) zugrunde. Veranderungen dieses
Standes berihren nicht den., Anwendungsbereich dieser Verordnung.

(3) Diese Verordnung unddie als Ubersichtsplane beigefiigten Anlagen 1 und 2 werden
bei der Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
aufbewahrt und kdnnen dort wahrend der tblichen Dienstzeiten kostenfrei eingesehen
werden. Eine Abschrift der Verordnung und des dazugehdrigen Ubersichtsplanes fiir die
Stadtgemeinde Bremerhaven wird beim Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven
aufbewahrt und kann dort wahrend der Ublichen Dienstzeiten kostenfrei eingesehen
werden. Eine weitere Abschrift der Verordnung und der zugehdrigen Karten wird beim
Staatsarchiv Bremen hinterlegt.
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§4
Schutz von Gebieten nach § 13a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3
der Diingeverordnung (mit Nitrat belastete Gebiete)

(1) Bei der Nutzung der in einem mit Nitrat belasteten Gebiet liegenden
landwirtschaftlichen Flachen nach § 3 Absatz 1 sind die in den Absatzen 2 und 3
geregelten Anforderungen einzuhalten.

(2) Abweichend von § 3 Absatz 4 Satz 1 der Dungeverordnung darf das Aufbringen von
Wirtschaftsdiingern sowie von organischen und organisch-mineralischen Diingemitteln,
bei denen es sich um Garriickstdnde aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt, nur
erfolgen, wenn vor dem Aufbringen ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, verfligbarem
Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat auf der Grundlage
wissenschaftlich anerkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder in dessen Auftrag
festgestellt worden sind.

(3) Abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 1 der Dungeverardnung.sind die dort genannten
Dungemittel bei der Aufbringung auf unbestelltes Ackerland unverzuglich, jedoch
spatestens innerhalb von einer Stunde nach Beginn des Aufbringens einzuarbeiten; § 6
Absatz 1 Satz 2 und 3 der Dingeverordnungbleibt unberthrt.

8§5
BuBgeldvorschriften

Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Absatz.2 Nummer 1 Buchstabe a oder b des
Dungegesetzes handelt, wer vorsatzlich/oder fahrlassig

1. entgegen § 4 Absatz 2 Wirtschaftsdiinger sowie organische und organisch-
mineralische Diungemittel, bei denen es sich um Garrickstande aus dem Betrieb
einer Biogasanlage handelt,aufbringt, ohne dass vor dem Aufbringen ihre Gehalte an
Gesamtstickstoff, verfigbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und
Gesamtphosphat@auf der Grundlage wissenschaftlich anerkannter Messmethoden
vom Betriebsinhaber oder in dessen Auftrag festgestellt worden sind.

2. entgegen 8 4 Absatz 3 die in § 6 Absatz 1 Satz 1 der Dingeverordnung genannten
Dungemittel bei der Aufbringung auf unbestelltes Ackerland nicht innerhalb von einer
Stunde nach Beginn des Aufbringens einarbeitet.

§6
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in Kraft.
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Beschlossen, Bremen, 24. September 2019

Der Senat
Anlage 1

(zu 83 und § 4 Absatz 1):
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Anlage 2

(zu 8 3 und § 4 Absatz

Seite 4 von 5


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-verordnung-ueber-zusaetzliche-anforderungen-bei-der-anwendung-von-duengemitteln-bodenhilfsstoffen-kultursubstraten-und-pflanzenhilfsmitteln-auf-landwirtschaftlich-genutzten-flaechen-bremische-landesduengeverordnung-bremlduev-vom-24-september-20-296963?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-D%C3%BCngeVAVBRV3P3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-verordnung-ueber-zusaetzliche-anforderungen-bei-der-anwendung-von-duengemitteln-bodenhilfsstoffen-kultursubstraten-und-pflanzenhilfsmitteln-auf-landwirtschaftlich-genutzten-flaechen-bremische-landesduengeverordnung-bremlduev-vom-24-september-20-296963?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-D%C3%BCngeVAVBRV3P3

Seite 5von 5



	Bremische Verordnung über zusätzliche Anforderungen bei der Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Bremische Landesdüngeverordnung - BremLDüV)
	Bremische Landesdüngeverordnung
	§ 1 Geltungsbereich und Ziel
	Fußnoten

	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Räumlicher Anwendungsbereich
	§ 4 Schutz von Gebieten nach § 13a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 der Düngeverordnung (mit Nitrat belastete Gebiete)
	§ 5 Bußgeldvorschriften
	§ 6 In-Kraft-Treten
	Anlage 1
	Anlage 2



